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 An die  
Adressaten  
gemäss nachstehender Verteilerliste 

Regierungsrat Kaspar Sutter 
Rheinsprung 16/18 
CH-4001 Basel 
 
Tel.: +41 61 267 85 41 
Fax: +41 61 267 60 10 
E-Mail: kaspar.sutter@bs.ch 
www.wsu.bs.ch 

Basel, 23. August 2023 
 

Revision des Gesetzes über die Ausrichtung von Mietbeiträgen (Mietbeitragsgesetz, MBG) 
Einladung zur Vernehmlassung  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 15. August 2023 das Departement für Wirtschaft, 
Soziales und Umwelt beauftragt, ein öffentliches Vernehmlassungsverfahren zur Totalrevision 
des Gesetzes über die Ausrichtung von Mietbeiträgen (Mietbeitragsgesetz, MBG) durchzuführen.  
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 18. November 2020 den Anzug Thomas Widmer-Huber 
und Konsorten betreffend «eine soziale Wohnpolitik: das Instrument der Mietzinsbeiträge nutzen» 
dem Regierungsrat zur Beantwortung überwiesen. Der Regierungsrat wurde mit dem Anzug be-
auftragt zu prüfen, wie das Instrument der Mietzinsbeiträge ausgebaut werden müsste, um die 
Ziele der sozialen Wohnpolitik des Kantons Basel-Stadt zu erreichen. Vorgeschlagen wurde unter 
anderem die Ausweitung von Mietbeiträgen auf alle Haushalte in bescheidenen finanziellen Ver-
hältnissen, auch solche ohne Kinder. Die Berücksichtigung der Haushalte ohne Kinder erfordert 
eine Revision des Mietbeitragsgesetzes, denn dieses sieht in seiner heutigen Fassung lediglich 
einen Anspruch für Haushalte mit Kindern vor.  
 
Der Regierungsrat schlägt vor, den Anspruch auf kantonale Mietbeiträge für voll erwerbstätige 
Einzel- und Paarhaushalte ohne Kinder, ab 25 Jahren und bis zum ordentlichen Rentenalter zu 
öffnen und sie damit finanziell zu entlasten. Denn Mietkosten sind auch für finanziell schlechter 
gestellte Personen ohne Kinder schwer zu finanzieren. Die Erweiterung der Mietbeiträge trägt 
dazu bei, dass die Schwelle beim Austritt aus der Sozialhilfe deutlich reduziert werden kann und 
erreicht, dass weniger Haushalte überhaupt auf Sozialhilfe angewiesen sind. Mit der Erweiterung 
der beitragsberechtigten Haushalte kann auch die Verfassungsbestimmung «Recht auf Wohnen» 
der basel-städtischen Kantonsverfassung wirksamer umgesetzt werden.  
 
Der Regierungsrat führt angesichts des Vorhabens von allgemeiner Tragweite (§ 53 Kantonsver-
fassung) eine öffentliche Vernehmlassung durch. Alle Personen, Institutionen, Fachverbände und 
Organisationen sind berechtigt und eingeladen, sich zur Vernehmlassungsvorlage zu äussern. 
Direkt angeschrieben werden die Einwohnergemeinden, politischen Parteien und Organisationen 
gemäss beigelegter Verteilerliste: 
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Sie erhalten als Beilage die folgenden Vernehmlassungsunterlagen zur Stellungnahme:  
- Ratschlagsentwurf 
- Gesetzesentwurf 
- Synopse (Vergleich heutiges Gesetz – Gesetzesentwurf) 
- Fragebogen 

 
Sie finden die Unterlagen auch im Internet unter der folgenden Adresse: 
www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/vernehmlassungen 
 
Interessierte können sich zum Ratschlagsentwurf schriftlich bis 23. November 2023 vernehmen 
lassen. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme in elektronischer 
Form an folgende Adresse zukommen lassen: asb@bs.ch. Falls Sie einen postalischen Versand 
vorziehen, können Sie Ihre Stellungnahme an folgende Adresse senden: Amt für Sozialbeiträge, 
Grenzacherstrasse 62, 4005 Basel.  
 
Für Rückfragen oder allfällige weitere Informationen steht Ihnen Dr. Antonios Haniotis, Leiter Amt 
für Sozialbeiträge (Tel. 061 267 86 39), gerne zur Verfügung.  
 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Stellungnahme 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
Kaspar Sutter 
Vorsteher 

 

 
 
Anhang  
Vernehmlassungsadressaten 
 

http://www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/vernehmlassungen
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Vernehmlassungsadressaten  
 
 
Einwohnergemeinden  
 
Gemeinde Bettingen, Talweg 2, 4126 Bettingen  
Gemeinde Riehen, Wettsteinstrasse 1, 4125 Riehen 
 
 
Im Grossen Rat vertretene Parteien 
 
BastA! – Basels starke Alternative, Rebgasse 1, Postfach, 4005 Basel  
Die Mitte Basel-Stadt, Güterstrasse 86a, 4053 Basel 
EVP, Evangelische Volkspartei Basel-Stadt, Postfach, 4001 Basel 
FDP, Die Liberalen Basel-Stadt, Dufourstrasse 25, 4052 Basel  
GLP, Grünliberale Partei Basel-Stadt, c/o G. Moresi Salvioli, Inzlingerstrasse 192, 4125 Riehen  
Grüne Partei Basel-Stadt, Güterstrasse 83, 4053 Basel  
LDP, Liberal-Demokratische Partei Basel-Stadt, Elisabethenanlage 25, Postfach 423, 4010 Basel  
SP, Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt, Rebgasse 1, Postfach, 4005 Basel 
SVP, Schweizerische Volkspartei Basel-Stadt, 4000 Basel 
VA, Volks-Aktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten in unserer Heimat, Postfach 614, 4005 
Basel 
 
 
Verbände, Vereine, Organisationen und Weitere 
 
Arbeitgeberverband Basel, St. Jakobs-Strasse 25, 4052 Basel 
Basler Gewerkschaftsbund, Rebgasse 1, 4058 Basel 
Caritas beider Basel, Lindenberg 20, 4058 Basel 
Casafair Nordwestschweiz, Claragraben 121, 4057 Basel  
Gewerbeverband Basel-Stadt, Elisabethenstrasse 23, Postfach 332, 4010 Basel 
GGG Migration, Eulerstrasse 26, 4051 Basel 
Handelskammer beider Basel, St. Jakobs-Strasse 25, 4010 Basel 
Hauseigentümerverband Basel-Stadt, Aeschenvorstadt 71, 4010 Basel 
IG Wohnen, Leonhardstr. 51, 4051 Basel 
Mieterinnen- und Mieterverband, Clarastrasse 2, 4058 Basel 
Plusminus, Ochsengasse 12, 4058 Basel 


